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dann auf ihre Konventionskonformität hin
geprüft werden können, wenn sie in einem
individuellen Einzelfall tatsächlich zur An-
wendung gelangt sind.

Hinweis auf Bücher
Die Schweizer Frau — ein Chamäleon?
Vom Chamäleon wissen wir, dass es rasch
seine Farbe zu wechseln und einer ande-
ren Umgebung anzupassen vermag. Wenn
Dr. iur. Lotti Ruckstuhl-Thalmessinger ihre
soeben im Interfeminas-Verlag Benglen
erschienenen Broschüre «Die Schweizer
Frau — ein Chamäleon?« betitelt, tut sie es
mit gutem Grund. Die Schweizerin wechselt
zwar im Laufe ihres Lebens nicht die
Farbe, wohl aber —bei ihrer Heirat mit
einem Schweizer — ihren Namen und ihr
Bürgerrecht.
Im ersten, dem Namensrecht gewidmeten
Teil setzt sich die Autorin mit dem heute
geltenden Recht und seinen Konsequen-
zen für die Frau auseinander. Obwohl
das Resultat einer Meinungsumfrage zeigt,
dass der grössere Teil der Bevölkerung
die gültige Regelung für richtig hält oder
sich über das erst wenig diskutierte
Thema noch keine Meinung gebildet hat,
kann auf eine ganze Anzahl Schweizerin-
nen hingewiesen werden, die nach ihrer
Heirat ihren angestammten Namen weiter-
führen, nicht nur Künstlerinnen oder Fir-
meninhaberinnen, sondern berufstätige
Ehefrauen, die schon jetzt ein Recht auf
ihren Namen geltend machen. Dass unser
patriarchalisches System nur noch von
wenigen Ländern ausnahmslos angewandt
wird, wie unterschiedlich dagegen die
Regelungen in vielen anderen Staaten
sind, wird von der Autorin eingehend auf-
gezeigt, bevor sie auf mögliche schweize-
rische Neuregelungen hinweist. Im zwei-

ten Teil ihrer Publikation befasst sich die
Autorin mit dem Bürgerrecht, auch hier
mögliche Regelungen aufzeigend.
Die Publikation von Dr. Lotti Ruckstuhl
erschien im richtigen Moment, kurz vor
der Eröffnung des Vernehmlassungsver-
fahrens zum neuen Eherecht. Sie befasst
sich zwar nur mit einem Teilgebiet des
neuen Rechtes, doch zu diesem bisher
wenig beachteten Bereich liefert sie einen
fundierten Diskussionsbeitrag.

Aus dem vollen Leben
Weder mit Frauenrechten noch mit Staats-
bürgerlichen Fragen befasst sich das klei-
ne Bändchen «Aus dem vollen Leben»,
das von unserem langjährigen Mitglied
Elisa Spahn-Gujer geschrieben wurde und
im Verlag Schill & Cie. AG Luzern erschie-
nen ist. Doch sind die darin enthaltenen
Erzählungen und Gedichte, wie die Auto-
rin in einem kurzen Vorwort sagt, «einem
vollen Frauenleben entsprungen, das Lust
und Leid in eigenem und fremdem Leben
kennengelernt hat».
Von unbekannten Heldinnen des Alltags
wird hier berichtet, die still und schlicht
ein schweres Los meisterten, von Men-
sehen, die durch ihre Lebensführung nach-
drücklichere Lektionen erteilten als die
gelehrtesten Professoren. Und dass die
Autorin diese Lehren verstand und auf-
nahm, bestätigt sie in den Schilderungen
eigenen Erlebens, vor allem in der Er-
Zählung über einen Aufenthalt in England.
64jährig und durch Schwerhörigkeit behin-
dert, hat sich die Autorin zum Besuch
einer Sprachschule in Bournemouth ent-
schlössen und als alternde Frau einen
Jugendtraum verwirklicht. Obwohl ihr das
Verstehen der englischen Sprache mit
den vielen durch einen Hörapparat nicht
wahrnehmbaren Konsonanten grosse Mü-
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he bereitete, setzte sie sich mit viel jün-
geren Leuten zusammen auf die Schul-
bank. Dass sie das Schlussexamen als
Zweitbeste bestand, erzählt sie nicht des
persönlichen Erfolges wegen, sondern «um
zu zeigen, dass Gehörlose keinen Grund
haben, sich mit Gefühlen der Unzuläng-
lichkeit oder gar Minderwertigkeit aus der
menschlichen Gesellschaft zurückzuzie-
hen. Sie sollten im Gegenteil jede Gele-
genheit benützen, die ihnen das Leben
bietet, um sich mit ganzer Kraft und den
ihnen gegebenen Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten einzusetzen. Das tapfere Den-
noch ist ihnen nötiger als der allzu ra-
sehe Verzicht.»

Die Bundesverwaltung in Wort und Bild
Zum zweiten Mal hat die schweizerische
Bundeskanzlei eine Broschüre herausge-
geben, in welcher die Bundesverwaltung
vorgestellt wird. Der Leser erhält Auf-
schluss über die vielfältigen Obliegenhei-
ten und die Tätigkeit der Bundeskanzlei
und der sieben Departemente, über neue
Entwicklungen und die damit verbünde-
nen neuen Aufgaben. Organigramme und
ein reichhaltiges Bildmaterial vervollstän-
digen den Text. Die Broschüre ist in den
drei Amtssprachen erschienen und kann,
solange vorrätig, bei der Bundeskanzlei in
Bern bezogen werden.

Ein Lesebuch Uber die Schweiz
Ebenfalls aus dem Bundeshaus kommt
«Ein Lesebuch CH». Es wurde vom Bun-
desrat herausgegeben, um zweier Jubi-
läen zu gedenken: 1973 jährte sich die
Gründung unseres Bundesstaates zum
125. Male, und 1974 konnte das hundert-
jährige Bestehen unserer Verfassung ge-
feiert werden. Texte von nicht weniger
als 78 Autoren befassen sich mit dem

geistigen und poltischen Geschehen in

unserem Land. Eine erste Gruppe von
Beiträgen nimmt Bezug auf die Anfänge,
der Hauptteil ist der neueren Geschichte
gewidmet, und eine letzte Gruppe greift
Fragen auf, die sich immer wieder neu
stellen. Für die Auswahl der Texte zeich-
net eine unter der Leitung von Wilfried
Mantel, Generalsekretär des Eidgenössi-
sehen Departements des Innern, tätige
Arbeitsgruppe verantwortlich.

Voranzeige:
Staatsbürgerliche Kurse
Wie wir in der Ausgabe 3/4 der «Staats-
bürgerin» berichteten, hat der Schweizeri-
sehe Verband für Frauenrechte seine Sek-
tionen zur Organisation von Staatsbürger-
liehen Kursen ermuntert. Unsere Sek-
tion hat diese Anregung aufgegriffen. Ge-
plant ist ein Kurs von vier bis fünf L^k-
tionen, der Ende Oktober beginnen wird.
Er soll doppelt geführt werden — für
Berufstätige abends und für Hausfrauen
vor- oder nachmittags — und sich vor
allem mit dem Aufbau und dem Funktio-
nieren unseres Staatswesens befassen.
Die Lektionen sollen lebendig unter Mit-
einbezug der Kursteilnehmer gestaltet
v/erden. Genaue Angaben werden wir in
der nächsten Ausgabe der «Staatsbürger-
in» veröffentlichen, heute bitten wir un-
sere Leserinnen lediglich, diese Weiterbil-
dungsmöglichkeit vorzumerken.

Neues Mitglied unseres Vereins
Als neues Mitglied unseres Vereins heis-
sen wir herzlich willkommen:
Frau Lilian Ackermann-Kräuchi, Forchstr.
116, 8032 Zürich.
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